
chologische Probleme der Wahrheitsermittlung und der 
Verhandlungsführung.
Forensisch-psychologische Probleme des Zivilrechts 
sind in ihrer Bedeutsamkeit noch weniger erkannt. 
Jedoch werden sie weitgehend übereinstimmend in der 
sozialistischen Literatur zum Aufgabenbereich der 
forensischen Psychologie gezählt./23/
Im Arbeitsrecht, dem eine maßgebliche Rolle bei der 
Erziehung der Werktätigen zukommt, sind u. E. sehr 
viele psychologische Probleme enthalten, die mit der 
weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
ein zunehmend wichtiges Aufgabengebiet der forensi
schen Psychologie sein werden. Das sozialistische Ar
beitsrecht hat u. a. die Aufgabe, die Einheit von wis
senschaftlicher Führungstätigkeit, Anwendung des Sy
stems ökonomischer Stimuli und bewußter, schöpferi
scher Teilnahme der Werktätigen an der Leitung und 
Planung der Betriebe sichern zu helfen./24/ Die Ver
wirklichung des Arbeitsrechts als staatliches Leitungs
instrument umfaßt solche psychologisch relevanten 
Fragen, wie Wirksamkeit ideeller und materieller Sti
muli, Förderung der schöpferischen Tätigkeit der 
Werktätigen, Weisungsrecht und Weisungsverweige
rungsrecht als Problem von Leitung und Mitwirkung, 
Wirksamkeit des arbeitsrechtlichen Verfahrens. Im 
Zentrum stehen psychologische Aspekte von Verant
wortlichkeit und Schuld, bei denen die modifizierte An
wendung entscheidungspsychologischer Grundlagen 
noch aussteht. Aus dem hohen Anteil der von den Kon
fliktkommissionen zu bearbeitenden Arbeitsrechtssa
chen resultieren psychologische Probleme der Verfah
rensdurchführung in diesem Bereich und der Anleitung 
der Konfliktkommissionen durch die Gerichte.
S t i l l e r  betont: „Die Rechtszweige tragen auf unter
schiedliche Weise ... zur Persönlichkeitsformung bei. 
Nur als System erzielt das Recht seinen höchsten 
Effekt. Vom Gesamtsystem des Rechts her finden die 
Rechtszweige ihre Erziehungsziele.“ /25/ Ausgehend von 
der Rolle der forensischen Psychologie bei der Ver
wirklichung der sozialistischen Rechtspflege ergibt sich 
die Notwendigkeit, diese Tatsachen bei der Aufgaben
bestimmung der forensischen Psychologie zu berück
sichtigen.

Gegenstandsbestimmung und Hauptaufgabe

Mit einer Beschränkung auf Probleme der Fehlentwick
lung und Psychopathologie und auch mit einer bloßen 
Täterpsychologie ist das Aufgabenfeld der forensischen 
Psychologie nicht adäquat beschrieben. Schon etwas wei
tere Grenzen sind gezogen, wenn Werner im Unter
schied zu seinen oben zitierten Darlegungen schreibt: 
„Die Forensische Psychologie ist jene Wissenschaftsdis
ziplin innerhalb der psychologischen Spezialisierungs
richtungen, die sich mit den objektiven und subjekti
ven Bedingungen des Entstehens krimineller Handlun
gen und Gewohnheiten und mit der Erarbeitung von 
Methoden zu deren Korrektur befaßt.“/26/ Einige der 
angeführten Aspekte finden jedoch auch hier noch kei
nen Platz. Abgesehen davon verwischen sich die Gren
zen zur Kriminologie. Ausgehend von neuen Aspekten, 
die sich aus der Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaft ergeben, scheint es uns angebracht, im folgenden

,'23/ Vgl. hierzu Gawrilow, a. a. O., S. 601, Ratdnow, a. a. O., 
S. 924, und Kertesz, „Forschungsgebiete der Kriminalpsycho
logie“, a. a. O., S. 59. (Allerdings ist hier das Gebiet des Fami
lienrechts eingeschlossen.)
/24/ Vgl. hierzu „Probleme der arbeitsrechtlichen materiellen 
Verantwortlichkeit der Werktätigen“, NJ 1970 S. 146.
*25/ Stiller, „Die Rolle des sozialistischen Reellts bei der For
mung sozialistischer Persönlichkeiten“, NJ 1971 S. 258.
26/ Werner, a. a. O., S. 78 f. In den unterschiedlichen Aufgaben
bestimmungen innerhalb einer Arbeit zeigt sich die z. z. noch 
herrschende Unsicherheit bei der Gegenstandsdefinition.

eine, weitergefaßte Konzeption zur Diskussion zu 
stellen.
Eine umfassendere Gegenstandsbestimmung der foren
sischen Psychologie darf auf keinen Fall zu einer Psy
chologisierung der Rechtspflegeprobleme führen. Es 
kann nicht Aufgabe der forensischen Psychologie sein, 
alle Probleme, die irgendwie mit dem Prädikat „psy
chologisch“ versehen werden können, usurpieren und 
lösen zu wollen. Die Psychologie ist einer der Wissen
schaftszweige (neben anderen), der zur Lösung spezi
fischer Probleme der Rechtspflege beitragen kann. 
Dabei geht es um solche Probleme, die von der Rechts
wissenschaft oder Rechtspflegepraxis selbst nicht effek
tiv gelöst werden können. Damit kann der Gefahr einer 
ungerechtfertigten Ausdehnung, die bei sich neu pro
filierenden Wissenschaften besteht, begegnet werden. 
Ebenso gilt es, einer Psychopathologisierung und „Kli- 
nisierung“ der forensischen Psychologie vorzubeugen. 
Diese Tendenz scheint sich anzudeuten, wenn neben der 
erwähnten Gegenstandseinengung postuliert wird, daß 
„viele im Strafverfahren angewandte Einzelmaßnah
men ... sinngemäß solchen Methoden (entsprechen), die 
auch Bestandteil modernen psychotherapeutischen Vor
gehens sind“ und sich „lediglich im Grad der Un- 
ausWeichlichkeit für den Probanden“/27/ unterschei
den; oder wenn davon ausgegangen wird, daß das, 
„was im Strafgesetzbuch als ,Erziehung* in unterschied
lichster Weise erwähnt wird, ... in forensisch-psy
chologischer Sicht bei in der Regel (wenn auch gra
duell unterschiedlich) psychisch fehlentwickelten Straf
tätern dem Sachverhalt sozialisierender psychologischer 
Therapie“/28/ entspricht. Die Erziehung zur Wahrneh
mung der Verantwortung durch das Gericht z. B. bei 
Wirtschaftsstraftätern oder bei Fahrlässigkeitstätern, 
aber auch vielen anderen Gruppen ist keine psycho
logische Therapie und soll es auch nicht werden. 
Ausgehend von der engen Bindung an die Bedürfnisse 
und Aufgaben der sozialistischen Rechtspflegepraxis 
erscheint die Frage sinnvoll, ob es angebracht ist, von 
forensischer Psychologie zu sprechen. Herkömmliche 
Zielstellung und semantische Bedeutung dieser Be
zeichnung lassen hier Zweifel aufkommen, die auch 
schon verschiedentlich geäußert wurden, so von Wer- 
ner/29/ und auch von Ratinow, der den Begriff Rechts
psychologie erwägt. Für unseren Sprachgebrauch eignet 
sich u. E. die Bezeichnung „Rechtspflegepsychologie“ 
am besten, um auch schon von der Benennung des 
Wissenschaftszweiges her die tatsächlichen Aufgaben 
zu umreißen.
Unter Zugrundelegung des bisher Gesagten könnte als 
Gegenstandsbereich der Rechtspflegepsychologie vor
läufig bezeichnet werden: Die Untersuchung derjenigen 
psychischen Tätigkeiten von Personen und Gruppen, 
die bei der Verwirklichung der sozialistischen Rechts
pflege zu berücksichtigen sind.
Dabei geht es nicht nur um die psychischen Prozesse 
(Erleben und Verhalten) auf seiten des Täters, Klägers 
oder Verklagten, sondern auch um diejenigen auf seiten 
des Rechtspflegepraktikers und die Wechselwirkungen 
zwischen beiden.
Hauptaufgabe der Rechtspflegepsychologie ist es, ge
setzmäßige Zusammenhänge zu erforschen, deren Be
herrschung zur Erreichung der Ziele der sozialistischen 
Rechtspflege wichtig ist und die durch Rechtswissen
schaft und Rechtspflegepraxis (einschließlich Krimina
listik) allein nicht effektiv genug erforscht und berück
sichtigt werden können.
Die Rechtspflegepsychologie entnimmt ihre Aufgaben-

.'27 Werner, a. a. O., S. 77 f.
/28/ Werner, a. a. O., S. 68 f.
/29/ Werner, a. a. O., S. 65.
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